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1. Begrüßung

2. Genehmigung der Tagesordnung sowie des Protokolls  

    der Jahreshauptversammlung vom 23.März 2022

3. Gedenken an verstorbene Mitglieder

4. Jahresbericht 2022

5. Satzungsänderung 

6. Bericht des Kassenwartes

7. Bericht der Kassenprüfer 

8. Entlastung des Kassenwartes sowie des Vorstandes          
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10. Wahl eines Kassenprüfers                                                               
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14. Anträge    

15. 1250 Jahre Stadt Butzbach 

       (Veranstaltungen/Festzug)
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Protokoll JHV 2022

Das Protokoll der JHV vom 23.03.2022 konnte über 

die Homepage bzw. über den in der Einladung 

versendeten Link / QR-Code eingesehen werden.
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Totenehrung



Jahresbericht
2022



Satzungs-
änderung



Satzungsänderung

Die bestehende Satzung ist 25 Jahre alt und 
nicht mehr zeitgemäß.

Auch die Aufgaben des Vereinsrings haben 
sich mit der Zeit geändert und müssen in der 
Satzung berücksichtigt werden.

Der Vereinsring Butzbach ist vielfältig und 
breit aufgestellt – seine Mitglieder sind nicht 
mehr nur in den Bereichen Kunst und Kultur 
tätig.
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Satzungsänderung
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§1 Allgemeine Bestimmungen 

1. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter. 

2. Rein redaktionelle Satzungsänderungen (z. B. die Beseitigung von Rechtschreibfehlern, die 
Einfügung fehlender Wörter oder Satzzeichen, die Korrektur von Internetadressen, etc.) können vom 
Vorstand durch dokumentierten einstimmigen Beschluss durchgeführt werden. 



Satzungsänderung

9 22. März 2023VR Butzbach: JHV 2023

§2 Name und Sitz

1. Der Verein führt den Namen „Vereinsring Butzbach e.V.“. Er ist in das Vereinsregister des 
Amtsgerichts Friedberg unter der Nummer 1292 eingetragen.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Butzbach.

3. Die Tätigkeit des Vereinsringes Butzbach erfolgt mit Unterstützung der Stadtverwaltung Butzbach.



Satzungsänderung
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§3 Zweck und Tätigkeit des Vereins

1. Der Vereinsring Butzbach ist die Dachorganisation der Vereine in der Stadt Butzbach. Er kann die 
Mitgliedsvereine gegenüber Unternehmen, Organisationen, städtischen Gremien und Ämtern sowie 
der Öffentlichkeit vertreten.

2. Der Vereinsring Butzbach verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

3. Der Verein bezweckt nach den Grundsätzen der Freiwilligkeit und der Solidarität die Pflege des 
kulturellen und sportlichen Vereinslebens in Butzbach, der Abstimmung der Vereinsveranstaltungen, 
Durchführung von Fachvorträgen, sozialem Engagement und die Vertretung der Interessen und 
gemeinsamer Belange der Butzbacher Vereine.



Satzungsänderung
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§3 Zweck und Tätigkeit des Vereins

4. Der Vereinsring Butzbach ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Der Verein ist auf demokratischer Grundlage aufgebaut, er sieht ausschließlich und 
unmittelbar seine Aufgaben im Sinne der Gemeinnützigkeit.

5. Der Vereinsring Butzbach ist politisch und konfessionell neutral.

6. Mittel des Vereinsringes Butzbach dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

7. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

8. Die inneren Angelegenheiten der Mitgliedsvereine und-verbände zählen nicht zur Zuständigkeit des 
Vereinsringes Butzbach, es sei denn, dass ein Verein oder Verband in einem Sonderfall dies 
ausdrücklich wünscht.



Satzungsänderung
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§4 Mitgliedschaft

1. Mitglieder des Vereinsringes können werden: Vereine und Verbände, die sich in Butzbach betätigen 
oder deren Mitglieder überwiegend aus Butzbach sind. Politische Parteien oder Gruppen können nicht 
Mitglied werden.

2. Ein Antrag auf Mitgliedschaft kann durch Ausfüllen des Antragsformulars auf der Homepage 
http://www.vereinsring-butzbach.de oder durch schriftlichen Antrag (Aufnahmeformular) beim 
Vorstand gestellt werden.

3. Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt durch den Vorstand. Der Erwerb der Mitgliedschaft setzt die 
Anerkennung der Satzung voraus.



Satzungsänderung
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§4 Mitgliedschaft

4. Die Mitgliedschaft endet

a) durch Auflösung eines Mitgliedsvereins oder durch die Verlegung des Sitzes und/oder des 
wesentlichen Betätigungsfeldes außerhalb von Butzbach.

b) durch Austritt. Dieser ist gegenüber dem Vorstand schriftlich per Post oder eMail zu erklären. Der 
Austritt wird rechtswirksam am Ende des Jahres.

c) durch Ausschluss. Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag die Mitgliederversammlung mit 
sofortiger Wirkung. Der Ausschluss aus dem Vereinsring ist möglich, wenn ein Mitglied schuldhaft in 
grober Weise gegen die Interessen und Belange des Vereins verstoßen hat. Über den Ausschluss 
beschließt die Mitgliederversammlung mit mindestens 2/3 der abgegebenen Stimmen. Dabei muss 
dem Auszuschließenden Gelegenheit gegeben werden, sich vor der Mitgliederversammlung zu 
rechtfertigen.



Satzungsänderung
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§5 Organe

Organe des Vereinsringes sind: a) Vorstand b) Mitgliederversammlung

1. Über Termin und Ort der Sitzungen der Organe beschließt der Vorstand.

2. Sitzungen der Organe können auch im Wege der elektronischen Kommunikation (z.B. per Telefon- 
oder Videokonferenz) oder in einer gemischten Versammlung aus Anwesenden und 
Videokonferenz/anderen Medien/Telefon durchgeführt werden. Ob die Mitgliederversammlung in 
einer Sitzung oder im Wege der elektronischen Kommunikation oder in einer gemischten 
Versammlung aus Anwesenden und Videokonferenz/anderen Medien/Telefon durchgeführt wird, 
entscheidet der Vorstand.

3. Über die Sitzungen ist ein Protokoll zu führen.



Satzungsänderung
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§6 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.



Satzungsänderung
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§7 Vorstand

1. Der Gesamtvorstand besteht aus dem

 a) Vorsitzenden

 b) 1. stellvertretenden Vorsitzenden

 c) 2. stellvertretenden Vorsitzenden

 d) Schriftführer

 e) Kassenwart

 f) je 1 Beisitzer aus den in die Stadt Butzbach eingegliederten 13 Gemeinden sowie 1   
   weiterer Beisitzer aus der Kernstadt Butzbach (ohne Stimmrecht)

 g) Geschäftsführer



Satzungsänderung
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§7 Vorstand

2. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem

 a) Vorsitzenden

 b) 1. stellvertretenden Vorsitzenden

 c) 2. stellvertretenden Vorsitzenden

 d) Kassenwart

 e) Geschäftsführer

Jeweils zwei von ihnen vertreten gemeinsam und sind zeichnungsberechtigt.

Im Innen- und Außenverhältnis vertreten die stellvertretenden Vorsitzenden den Vorsitzenden bei 
dessen Verhinderung.



Satzungsänderung
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§7 Vorstand

3. Der geschäftsführende Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren 
gewählt, er bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt.

4. Der Vorstand beschließt mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden bzw. seiner Vertretung den Ausschlag.



Satzungsänderung
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§8 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das verfassungsgebende Organ des Vereins und soll mindestens 
einmal, bis spätestens 31. März eines jeden Jahres stattfinden.

2. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch Bekanntmachung in der Presse, durch 
Veröffentlichung auf der Homepage http://www.vereinsring-butzbach.de und per eMail an die beim 
Vereinsring hinterlegte Mailadresse unter Einhaltung einer Frist von mindestens 2 Wochen. Ihr muss 
die Tagesordnung beigefügt sein.

3. Der Vorstand kann nach Bedarf weitere Mitgliederversammlungen einberufen.

4. Die Mitgliederversammlung ist zusätzlich einzuberufen, wenn mindestens ¼ der Mitglieder dies 
durch einen schriftlich begründeten Antrag an den Vorstand verlangt oder wenn es das Interesse des 
Vereins erfordert. In diesem Fall hat der Vorstand die Einberufung der Mitgliederversammlung 
unverzüglich innerhalb von 4 Wochen nach Antragstellung zu bewirken, wobei die Ladungsfrist von 2 
Wochen einzuhalten ist.



Satzungsänderung
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§8 Mitgliederversammlung

5. Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung.

6. Beschlussfassungen erfolgen durch Handzeichen. Auf Antrag muss schriftlich und geheim 
abgestimmt werden.

7. Sofern von der Satzung nicht anders vorgeschrieben, wird ein Beschluss mit der einfachen Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.

8. Der Vorstand kann Beschlüsse der Mitgliederversammlung auch im schriftlichen Verfahren 
einholen. Beschlüsse im schriftlichen Verfahren sind angenommen, wenn mindestens 51 % aller 
Mitglieder des Vereins schriftlich per Post oder eMail zustimmen. Schreibt die Satzung ein höheres 
Quorum als die einfache Mehrheit vor, ist der Beschluss nur angenommen, wenn eine %-Zahl aller 
Mitglieder dem Beschluss zustimmt, die dem für den Beschluss erforderlichem Quorum entspricht.

9. Ein Mitgliedsverein oder-verband kann sich nicht durch einen anderen Verein, Verband vertreten 
lassen.



Satzungsänderung
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§8 Mitgliederversammlung

10. Jeder Verein, Verband hat 1 Stimme. Der bevollmächtigte Vertreter muss Mitglied des von ihm 
vertretenden Vereins oder Verbandes sein. Gehört er nicht dem geschäftsführenden Vorstand des 
Mitgliedsvereins oder-verbands an, muss er sich als dessen Stellvertreter ausweisen können. Jeder 
Verein, Verband kann zu den Mitgliederversammlungen mehrere seiner Mitglieder als Gäste 
entsenden.

11. Zu Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von 2/3, zu Änderungen des Vereinszwecks und zur 
Auflösung des Vereins eine Mehrheit von 9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

12. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand und legt die Höhe des Mitgliedsbeitrages fest.



Satzungsänderung
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§8 Mitgliederversammlung

13. Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere:

 a) Wahl des Vorstandes

 b) Entlastung des Vorstandes

 c) Wahl von 2 Kassenprüfern

 d) Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrages

 e) Satzungsänderung

 f) Beschlussfassung über eingereichte Anträge

 g) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins



Satzungsänderung
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§8 Mitgliederversammlung

14. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter geleitet. Bei deren 
Verhinderung wird die Versammlung von einem Versammlungsleiter geleitet, den die 
Mitgliederversammlung zu Beginn der Versammlung wählt.

15. Über den Verlauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das 
vom Vorsitzenden bzw. vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist.

16. Jedem Mitglied steht das Recht zu, Anträge einzubringen. Anträge sind spätestens 5 Tage vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich per Post oder eMail, sowie begründet beim Vorsitzenden 
einzureichen.



Satzungsänderung
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§9 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereinsringes erfolgt durch die Mitgliederversammlung mit der satzungsgemäß 
festgelegten Anzahl der abgegebenen Stimmen.

2. Für den Fall der Auflösung erhält das vorhandene Vermögen die Stadt Butzbach zur 
treuhänderischen Verwaltung mit der Maßgabe, die Mittel gemeinnützigen Zwecken zuzuführen, 
wenn nicht innerhalb eines Jahres ein neuer Vereinsring diese Mittel in Anspruch nimmt.



Satzungsänderung
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§10 Datenschutzklausel

1. Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben, des Zwecks des 
Vereins, der Arbeit mit der Vereinssoftware und im Rahmen des Austauschs mit Unternehmen, 
Organisationen und städtischen Gremien personenbezogene Daten, sowie Daten über vereinsinterne 
und personen- und/oder sachbezogene Verhältnisse seiner Mitglieder. Diese Daten können darüber 
hinaus gespeichert, übermittelt und verändert werden.

2. Näheres regelt eine Datenschutzverordnung.



Bericht des 
Kassenwartes



Kassenbericht

Abschluss 2021

▪ Einnahmen:   8.400 EUR
▪ Ausgaben:   8.700 EUR
▪ Ergebnis:   - 200 EUR

▪ Kassenbestand
per 31.12.2021:  16.700 EUR

Abschluss 2022

▪ Einnahmen:    11.100 EUR
▪ Ausgaben:   11.500 EUR
▪ Ergebnis:   - 400 EUR

▪ Kassenbestand
per 31.12.2022:  16.300 EUR
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(zur besseren Lesbarkeit sind alle Zahlen gerundet)



Kassenbericht

Abschluss 2022

▪ Einnahmen:  11.100 EUR
▪ Ausgaben:   11.500 EUR
▪ Ergebnis:   - 400 EUR

▪ Kassenbestand
per 31.12.2022:  16.300 EUR
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Einnahmen 2022

▪ EVB:    3.000 EUR

▪ Spenden:   5.500 EUR

▪ Mitgliedsbeiträge:  2.600 EUR

▪ Summe:  11.100 EUR

(zur besseren Lesbarkeit sind alle Zahlen gerundet)



Kassenbericht

Abschluss 2022

▪ Einnahmen:    11.100 EUR
▪ Ausgaben:  11.500 EUR
▪ Ergebnis:   - 400 EUR

▪ Kassenbestand
per 31.12.2022:  16.300 EUR
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Ausgaben 2022

▪ Zuschussprogramm:  3.900 EUR

▪ Vereinsförderung:  6.200 EUR

▪ Organisation:      800 EUR

▪ Leihgebühren:      600 EUR

▪ Summe:  11.500 EUR

(zur besseren Lesbarkeit sind alle Zahlen gerundet)



Kassenbericht
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EVB-Zuschussprogramm

▪ Unterstützte Vereine:     20

▪ Mittelherkunft:               EVB
   + Restbudget Vorjahre 
   + Eigenmittel Vereinsring

▪ Mittelverwendung:         Vereinskleidung (46%)
                 Investitionen (54%)

Ausgaben 2022

▪ Zuschussprogramm:  3.900 EUR

▪ Vereinsförderung:  6.200 EUR

▪ Organisation:      800 EUR

▪ Leihgebühren:      600 EUR

▪ Summe:   11.500 EUR
Vereinsförderung

▪ dasgute.Haus   1.600 EUR

▪ Flüchtlingshilfe Butzbach e.V. 1.600 EUR

▪ Tafel Butzbach e.V.  1.900 EUR

▪ Vereinsjubiläen    1.100 EUR

(zur besseren Lesbarkeit sind alle Zahlen gerundet)



Bericht der 
Kassenprüfer



Kassenprüfung

1. Prüfer: Mathias Stöhr (SV Pohl-Göns)

2. Prüfer: Jens Habermehl (FFW Griedel)

Bericht:   Matthias Stöhr
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Entlastung



Wahlen



Wahlen
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Wahlen
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Wahlen
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Wahlen
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Wahlen
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Wahlen
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Wahlen
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Wahlen
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Wahlen
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Beisitzer
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Kernstadt
N.N.

Bodenrod
R. Werner

Ebersgöns
A.C. Weiß

Fauerbach
G. Schneider

Griedel
R.-J. Frisch

Hausen
B. Ferber

Hoch-Weisel
N.N.

Kirch-Göns
M. Tiedemann

Maibach
V. Hoffmann

Münster
N.N.

Nieder-Weisel
D. Wirth

Ostheim
G. Dämon

Pohl-Göns
A. Catlin



Grußworte



Jahresbeitrag



Jahresbeitrag ab 2023

Beschluss des Vorstandes

▪ Bisheriger Beitrag: 20 EUR / Jahr

▪ Neuer Beitrag:  25 EUR / Jahr

Auswirkungen

▪ Beiträge alt: ca. 2.600 EUR/Jahr

▪ Beiträge neu: ca. 3.300 EUR/Jahr
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Anträge





Mitteilungen &
Verschiedenes



Vielen Dank!

Vereinsring der Stadt Butzbach e.V. 
 
www.vereinsring-butzbach.de


	Folie 1: Jahreshaupt-versammlung
	Folie 2: Tagesordnung
	Folie 3: Protokoll JHV 2022
	Folie 4: Totenehrung
	Folie 5: Jahresbericht 2022
	Folie 6: Satzungs-änderung
	Folie 7: Satzungsänderung
	Folie 8: Satzungsänderung
	Folie 9: Satzungsänderung
	Folie 10: Satzungsänderung
	Folie 11: Satzungsänderung
	Folie 12: Satzungsänderung
	Folie 13: Satzungsänderung
	Folie 14: Satzungsänderung
	Folie 15: Satzungsänderung
	Folie 16: Satzungsänderung
	Folie 17: Satzungsänderung
	Folie 18: Satzungsänderung
	Folie 19: Satzungsänderung
	Folie 20: Satzungsänderung
	Folie 21: Satzungsänderung
	Folie 22: Satzungsänderung
	Folie 23: Satzungsänderung
	Folie 24: Satzungsänderung
	Folie 25: Satzungsänderung
	Folie 26: Bericht des Kassenwartes
	Folie 27: Kassenbericht
	Folie 28: Kassenbericht
	Folie 29: Kassenbericht
	Folie 30: Kassenbericht
	Folie 31: Bericht der Kassenprüfer
	Folie 32: Kassenprüfung
	Folie 33: Entlastung
	Folie 34: Wahlen
	Folie 35: Wahlen
	Folie 36: Wahlen
	Folie 37: Wahlen
	Folie 38: Wahlen
	Folie 39: Wahlen
	Folie 40: Wahlen
	Folie 41: Wahlen
	Folie 42: Wahlen
	Folie 43: Wahlen
	Folie 44: Beisitzer
	Folie 45: Grußworte
	Folie 46: Jahresbeitrag
	Folie 47: Jahresbeitrag ab 2023
	Folie 48: Anträge
	Folie 49
	Folie 50: Mitteilungen & Verschiedenes
	Folie 51: Vielen Dank!

